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Verfügung 
zur (Teil-)Umstufung der Landesstraße (L) 17 

in der Gemeinde Oberkrämer 
und der Stadt Kremmen im Landkreis Oberhavel

Bekanntmachung
des Landesbetriebes Straßenwesen Brandenburg,

Betriebssitz Hoppegarten
Vom 2 . März 2022

Mit Wirkung zum 1 . Mai 2022 wird auf der Grundlage des § 7 
des Brandenburgischen Straßengesetzes (BbgStrG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 28 . Juli 2009 (GVBl . I S . 358), 
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18 . Dezember 
2018 (GVBl . I Nr . 37 S . 3) geändert worden ist, die nachstehende 
Umstufung vorgenommen:

Die Landesstraße (L) 17 Abschnitt 110 wird von Netzknoten 
(NK) 3244 003 nach NK 3243 007 sowie im Abschnitt 111AB 
von NK 3244 003A nach NK 3244 003B über eine Gesamt-
länge von 6,811 km, einschließlich der Nebenanlagen, zur Kreis-
straße gemäß § 3 BbgStrG abgestuft .

Künftiger Träger der Straßenbaulast wird der Landkreis Ober-
havel .

Der Verwaltungsakt und seine Begründung können im Landes-
betrieb Straßenwesen Brandenburg, Betriebssitz Hoppegarten, 
Lindenallee 51, 15366 Hoppegarten zu den üblichen Dienstzei-
ten eingesehen werden .

Die Verfügung gilt einen Tag nach der Veröffentlichung als be-
kannt gegeben .

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Verfügung ist der Widerspruch zulässig . Er ist in-
nerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 

BEKANNTMACHUNGEN DER LANDESBETRIEBE

BEKANNTMACHUNGEN DER LANDESBEHÖRDEN

Erstattung der Fahrgeldausfälle 
nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch

- Festsetzung des Prozentsatzes für die Erstattung
der Fahrgeldausfälle im Nahverkehr -

Bekanntmachung
 des Landesamtes für Soziales und Versorgung

Vom 15 . März 2022

Auf Grund des § 231 Absatz 4 Satz 1 des Neunten Buches  
Sozialgesetzbuch - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Men-

schen - (Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und 
Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen - Bundes-
teilhabegesetz - vom 23 . Dezember 2016, BGBl . I S . 3234) wird 
bekannt gemacht:

Der Prozentsatz im Sinne des § 231 Absatz 1 des Neunten Bu-
ches Sozialgesetzbuch für die Erstattung der Fahrgeldausfälle 
im öffentlichen Personennahverkehr im Land Brandenburg be-
trägt für das Kalenderjahr 2021 

2,88.

Niederschrift beim Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg, 
Betriebssitz Hoppegarten, Lindenallee 51, 15366 Hoppegarten 
einzulegen .

Im Auftrag

Mike Koehler
Leiter Abteilung Fachdienste

m . d . W . d . G . b .

Verfügung 
zur (Teil-)Umstufung der Landesstraße (L) 161

in der Gemeinde Oberkrämer
im Landkreis Oberhavel

Bekanntmachung
des Landesbetriebes Straßenwesen Brandenburg,

Betriebssitz Hoppegarten
Vom 2 . März 2022

Mit Wirkung zum 1 . Mai 2022 wird auf der Grundlage des § 7 
des Brandenburgischen Straßengesetzes (BbgStrG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 28 . Juli 2009 (GVBl . I S . 358), 
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18 . Dezember 
2018 (GVBl . I Nr . 37 S . 3) geändert worden ist, die nachstehende 
Umstufung vorgenommen:

Die Landesstraße (L) 161 Abschnitt 050 wird zwischen Netz-
knoten (NK) 3344 005 und NK 3344 014 von Station 2+748 bis 
Station 2+990 sowie im Abschnitt 060 ab Station 0+004 hinter 
NK 3344 014 nach NK 3244 006 über eine Gesamtlänge von 
8,034 km, einschließlich der Nebenanlagen, zur Kreisstraße ge-
mäß § 3 BbgStrG abgestuft .

Künftiger Träger der Straßenbaulast wird der Landkreis Ober-
havel .



323Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 12 vom 30. März 2022

sung der Bekanntmachung vom 28 . Juli 2009 (GVBl . I S . 358), 
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18 . Dezember 
2018 (GVBl . I Nr . 37 S . 3) geändert worden ist, die nachstehende 
Umstufung vorgenommen:

Die Landesstraße (L) 161 wird im Abschnitt 050 von Netzkno-
ten (NK) 3344 005 bis Station 2+748 und von Station 2+990 
nach NK 3344 014 sowie im Abschnitt 060 von NK 3344 014 
bis Station 0+004 über eine Gesamtlänge von 3,272 km, ein-
schließlich der Nebenanlagen, zur Kreisstraße gemäß § 3 
BbgStrG abgestuft .

Künftiger Träger der Straßenbaulast wird der Landkreis Havel-
land .

Der Verwaltungsakt und seine Begründung können im Landes-
betrieb Straßenwesen Brandenburg, Betriebssitz Hoppegarten, 
Lindenallee 51, 15366 Hoppegarten zu den üblichen Dienstzei-
ten eingesehen werden .

Die Verfügung gilt einen Tag nach der Veröffentlichung als be-
kannt gegeben .

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Verfügung ist der Widerspruch zulässig . Er ist in-
nerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift beim Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg, 
Betriebssitz Hoppegarten, Lindenallee 51, 15366 Hoppegarten 
einzulegen .

Im Auftrag

Mike Koehler
Leiter Abteilung Fachdienste

m . d . W . d . G . b .

Der Verwaltungsakt und seine Begründung können im Landes-
betrieb Straßenwesen Brandenburg, Betriebssitz Hoppegarten, 
Lindenallee 51, 15366 Hoppegarten zu den üblichen Dienstzei-
ten eingesehen werden .

Die Verfügung gilt einen Tag nach der Veröffentlichung als be-
kannt gegeben .

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Verfügung ist der Widerspruch zulässig . Er ist in-
nerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift beim Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg, 
Betriebssitz Hoppegarten, Lindenallee 51, 15366 Hoppegarten 
einzulegen .

Im Auftrag

Mike Koehler
Leiter Abteilung Fachdienste

m . d . W . d . G . b .

Verfügung
 zur (Teil-)Umstufung der Landesstraße (L) 161

in der Gemeinde Schönwalde-Glien
im Landkreis Havelland

Bekanntmachung
des Landesbetriebes Straßenwesen Brandenburg,

Betriebssitz Hoppegarten
Vom 2 . März 2022

Mit Wirkung zum 1 . Mai 2022 wird auf der Grundlage des § 7 
des Brandenburgischen Straßengesetzes (BbgStrG) in der Fas-

SONSTIGE BEKANNTMACHUNGEN

Ungültigkeitserklärung von Dienstausweisen

Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg

Folgender abhandengekommener Dienstausweis wird hiermit 
für ungültig erklärt:

Frau Irina Schäfer, Dienstausweis-Nr . 203 956, ausgestellt am 
15 . April 2015, gültig bis 14 . April 2025 .

Landesrechnungshof Brandenburg

Der abhandengekommene Dienstausweis von Frau Anke Robert 
mit Dienstausweisnummer 216 984, Landesrechnungshof Bran-

denburg, ausgestellt am 15 .05 .2019, Gültigkeitsvermerk bis zum 
14 .05 .2029, wird hiermit für ungültig erklärt .

Polizeipräsidium 

Der durch Verlust/Diebstahl abhandengekommene Dienstaus-
weis von Frau Isabelle-Marie Wesch, Dienstausweisnummer 
102689, Kartennummer 09050, Farbe blau, ausgestellt am 
23 .03 .2020 durch den Zentraldienst der Polizei des Landes 
Brandenburg, wird hiermit für ungültig erklärt .
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NICHTAMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Ungültigkeitserklärung von Dienstsiegeln

Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg

Folgendes Dienstsiegel ist beim Amtsgericht Brandenburg an 
der Havel in Verlust geraten:

Beschaffenheit:  Gummistempel mit Holzgriff, Farbdrucksiegel
Durchmesser: 35 mm
Umschrift: Sozialgericht Cottbus
Kennziffer: 17

Das Dienstsiegel wird hiermit für ungültig erklärt .

Gläubigeraufrufe

Der Verein „Kultur- und Bildungsverein Urania Märkisch-
Oderland e. V.“, Mühlenweg 6 a, 15344 Strausberg, ist am  
10 . Februar 2022 aufgelöst worden . Die Gläubigerinnen und 
Gläubiger werden aufgefordert, bestehende Ansprüche gegen 
den Verein bei nachstehend genannten Liquidatoren anzumelden:

Manfred Schürmann
August-Bebel-Straße 47
15344 Strausberg

Siegfried Scholz
Artur-Becker-Straße 11
15344 Strausberg

Dr . Peter Rößner
Landhausstraße 25
15366 Neuenhagen

Der Verein „Zuhause in Brandenburg e. V.“, Mühlenstraße 33, 
17268 Templin, ist am 18 . Januar 2022 aufgelöst worden . Die 
Gläubigerinnen und Gläubiger werden aufgefordert, ihre An-
sprüche gegen den Verein bei nachstehend genanntem Liquida-
tor anzumelden:

Falko Zurell
Richard-Sorge-Straße 50
10249 Berlin
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